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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
straßenbauliche Maßnahmen 
vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße (Stadtbezirk 9)
in dem Straßenabschnitt
von  Graf-Adolf-Straße
bis  Vincenzstraße
Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 
Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße (Stadtbezirk 9)
in dem Straßenabschnitt
von  Mülheimer Freiheit
bis  Adamsstraße
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425 Satzung über eine Veränderungssperre für einen 
Teilbereich der Ortslage in Köln-Buchforst 
Arbeitstitel: „Zentrum Buchforst“ in Köln-Buchforst 
vom 28. Oktober 2014

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 30. Septem-
ber 2014 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) - in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023) - in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - 
diese Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 09.12.2010 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes be-
treffend die Grundstücke Heidelberger Straße 7 bis 27, Walde-
cker Straße 45 bis 49, Kasseler Straße 27 und 28, Waldecker 
Straße 44 bis 48, Heidelberger Straße 29 bis 35, Bunsenstraße 
1, Fabriciusstraße 7, Herschelstraße 10 und 13, Cusanusstra-
ße 16, Waldecker Straße 42, Eulerstraße 11 und 14, Galileistra-
ße 8 und 15, Klaprothstraße 10, Waldecker Straße 11 bis 27, 
Pyrmonter Straße 2, Waldecker Straße 33 bis 43, Heidelberger 
Straße 8 a bis 34 und die Grundstücke Dortmunder Straße 39 
und 41 in Köln-Buchforst gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.
Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung,
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b) erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.
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§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleit-
planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch 
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von zwei Jah-
ren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach  
§§ 215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1. �eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

	 2. �eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

	 3. �nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

	 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1. �entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten 
bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und 
wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2. �die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 
Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 
sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei 
ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öf-
fentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die ent-
sprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder 
in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder 
einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder 
der Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch 
in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Ab-
satz 2 Nummer 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des  
§ 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von ei-
ner Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, 
oder bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des 
§ 13 ( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 
1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Betei-
ligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

	 3. �die Vorschriften über die Begründung des Flächennut-
zungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe 
nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 
2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 ver-
letzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halb-
satz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf 
den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung 
hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1. �die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständi-

gen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an die 
in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht 
richtig beurteilt worden sind;

	 2. �§ 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan ver-
letzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebau-
liche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3. �der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes herausstellt;

	 4. �m Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen wor-
den ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung beeinträchtigt worden ist.“
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§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

	 b) �die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

	 d) �der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 28. Oktober 2014	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters
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426 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: Barcelona-Allee in Köln-Kalk

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
25. September 2014 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanver-
fahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet 
östlich des Walter-Pauli-Rings, südlich der Corintostraße, 
westlich der Barcelona-Allee und nördlich der Geschwister-
Katz-Straße (Gemarkung Kalk, Flur 21, Flurstücke 459 und 
460) in Köln-Kalk —Arbeitstitel: Barcelona-Allee in Köln-
Kalk— einzuleiten mit dem Ziel, Wohnbebauung und Büro- 
und Dienstleistungsnutzungen festzusetzen. Grundlage für die 
weitere Ausarbeitung der Planung wird das Ergebnis des von 
der Vorhabenträgerin (GAG Immobilien AG) durchzuführenden 
städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planun-
gen beim Stadtplanungsamt (Stadthaus) Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, unterrichten und sich in der Zeit vom 4. Dezember 
bis 18. Dezember 2014 zur Planung äußern.
Terminvereinbarungen können unter der Rufnummer 0221 
221-22813 erfolgen.

Köln, den 14. November 2014	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 14. November 2014	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters
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427 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans im vereinfachten 
Verfahren 
Arbeitstitel: Neusser Straße 774 in Köln-Weidenpesch

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
6. November 2014 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  2 Ab-
satz  1 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des verein-
fachten Verfahrens nach §  13 BauGB einen Bebauungsplan 
mit Festsetzungen nach § 9 Absatz 2 a BauGB für das Gebiet 
östlich der Neusser Straße, nördlich der Grundstücke mit den 
Flurstücksnummern 1564 und 1566, westlich der Grundstü-
cke mit den Flurstücksnummern 910 und 1159 und südlich der 
Grundstücke mit den Flurstücksnummern 1549 und1340 in 
Köln-Weidenpesch —Arbeitstitel: Neusser Straße 774 in Köln-
Weidenpesch— aufzustellen mit dem Ziel, Einzelhandelsnut-
zungen für zentrenrelevante Sortimente auszuschließen.

Köln, den 17. November 2014	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 17. November 2014	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

428 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Hyazinthenweg in Köln-Dellbrück

Der Rat hat in seiner Sitzung am 8. April 2014 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung - über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 74500/04 (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) mit gestalterischen Festsetzungen gemäß § 10 
Absatz 1 Baugesetzbuch für das Gebiet zwischen dem Erho-
lungsgebiet „Höhenfelder See“ im Norden, der „Heidesied-
lung/Heide Karree“ im Osten und der Siedlung am Schilfweg 
im Südwesten - Arbeitstitel: Hyazinthenweg in Köln-Dellbrück.

Der Bebauungsplan Nummer 74500/04 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 74500/04 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 19. November 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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429 Widmung der Brucknerstraße von der Beethoven-
straße bis zur Zündorfer Straße in Köln-Urbach

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) wird ver-
fügt, dass der Verkehrsbereich, der von der Beethovenstraße 
bis zum Wendekreis an der Zündorfer Straße verläuft (Gemar-
kung Urbach, Flur 6, Flurstücke 1156, 1086 und 1083 sowie 
Gemarkung Urbach, Flur 12, Teilstücke aus Flurstücken 51 
und 192), als Gemeindestraße ohne Benutzungsbeschränkung 
gewidmet wird. 
Darüber hinaus wird verfügt, dass der parallel verlaufende 
Weg, der von der neu ausgebauten Brucknerstraße abzweigt 
und an der Zündorfer Straße endet (Gemarkung Urbach, Flur 
12, Teilstück aus Flurstück 51), als Gemeindestraße mit der 
Benutzungsbeschränkung auf den Verkehr durch Fußgänger 
und Radfahrer gewidmet wird.
Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam.

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 D 61, 

montags und donnerstags		 von 8.00 - 16.00 Uhr,
dienstags			   von 8.00 - 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags		  von 8.00 - 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.
Die vorstehende Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Cornelia Müller, kommissarische Amtsleiterin

430 Einziehung des öffentlichen Fußweges zwischen 
Schönsteinstraße und Subbelrather Straße und eines 
Teilstückes der Schönsteinstraße in Köln-Ehrenfeld

Die Bezirksvertretung Ehrenfeld hat in ihrer Sitzung am 
03.11.2014 beschlossen, vorbehaltlich der Rechtswirksamkeit 
der Aufhebung des Durchführungsplanes Nr. 64469/02 gemäß 
Beschluss des Rates vom 30.09.2014, den öffentlichen Fuß-
weg von Schönsteinstraße bis Subbelrather Straße und einen 
Teil der Wendeanlage der Schönsteinstraße (Gemarkung Eh-
renfeld, Flur 71, Teilstücke aus Flurstück 490) in Köln-Ehrenfeld 
aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls einzuzie-
hen. Die Aufhebung des Durchführungsplanes Nr. 64469/02 
(Arbeitstitel: Schönsteinstraße in Köln-Ehrenfeld) wurde im 
Amtsblatt der Stadt Köln, Nr. 47, am 12.11.2014 öffentlich be-
kannt gemacht. Mit der Bekanntmachung ist die Aufhebung 
des Durchführungsplanes rechtsverbindlich geworden.
Die Einziehung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der eingezogenen Flächen ersicht-
lich ist, kann beim 

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 C 60, 

montags und donnerstags		 von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags			   von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags		  von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.

Die oben genannte Einziehung gilt am Tage nach der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Cornelia Müller, kommissarische Amtsleiterin

431 Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen der Stadt Hürth und der Stadt Köln zur 
Bereitstellung der Service-Center Dienstleistungen 
in der Betriebsphase der einheitlichen Behördenruf-
nummer 115 durch das Call-Center der Stadt Köln

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22. Oktober 2011 
zwischen der Stadt Hürth und der Stadt Köln zur Bereitstellung 
der Service-Center Dienstleistungen in der Betriebsphase der 
einheitlichen Behördenrufnummer 115 durch das Call-Center 
der Stadt Köln wurde durch die Stadt Hürth fristgerecht zum 
31. Dezember 2014 gekündigt. Die Aufsichtsbehörde hat dies 
gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) am 15. September 2014 im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln öffentlich bekannt-
gemacht.

Auf die Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 
GkG NRW hingewiesen.

432 Öffentliche Ausschreibung nach VOL der Kliniken 
der Stadt Köln gGmbH  
Öffentlicher Auftraggeber: Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH, Neufelder Str. 34, 51058 Köln 
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung 
- VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
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rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen, Umwelt-
standards und Energieeffizienz sowie sozialen Mindeststan-
dards abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind Bestand-
teil der Vergabeunterlagen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag 
Ort der Anlieferung: Krankenhaus Merheim, Ostmerheimer Str. 
200, 51109 Köln Gebäude 10 Werkstatt

Kurze Beschreibung des Auftrags: Abrufauftrag
Lieferung von Sonderleuchten und Kaschierungsblechen des 
Herstellers: Trilux. GmbH & Co. KG, 59759 Arnsberg
Aufteilung in Lose: nein
Beginn und Ende der Maßnahme: 
Beginn voraussichtlich 18.02.2015, Ende 21.09.2015

Abruf erfolgt in 4 Chargen 
	 1. 18.02.2015
	 2. 04.05.2015
	 3. 06.07.2015
	 4. 21.09.2015

Wobei eine Charge als Lagerware beim Händler einzulagern 
ist um defekte Leuchten innerhalb von 2 Werktagen ersetzen 
zu können
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.  Bank-
bürgschaft näheres siehe Vergabeunterlagen
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage der Wirtschafts-
teilnehmer
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“

Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien: 100 % Preis bei gleichem Preis entschei-
det: entscheiden folgende Stichkriterien

	 1. Zahlungsziel
	 2. Lieferzeit für Ersatzlieferung aus der nächsten Charge

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können schriftlich angefordert werden bei: 
Kliniken der Stadt Köln, GmbH, Immobilienservice _ Technik, 
Neufelder Straße 34, 51067 Köln
Telefon: 0221 / 8907-12178 Herr Meyer oder Frau Hennig - 2103, 
Fax: 0221 / 8907-2885, E-Mail: hennigj@kliniken-koeln.de
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 5.12.2014
Frist für die Einreichung der Angebote:11.12.2014, 14.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 31.12.2014
Nebenangebote: Nebenangebote zugelassen: nein

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH, Innenrevision S 4, Neufelder Straße 34, 51067 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse meyerfj@kliniken-koeln.de oder an die Faxnummer 
0221 / 8907-2885
Betreff:
VOL Leuchtenlieferung Ausschreibung AT-0113-14-0002
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 

433 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Beleuchtung Oper 
Lieferung von 174 Stück Ausleger für Scheinwerfer-
montage 2014-2264-5-t 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2014-2264-5-t
Verfahrens-/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 
Öffentlicher Auftrag 
Ort der Ausführung: Beleuchtung Oper; Krebsgasse 4; 50667 
Koeln

Kurze Beschreibung des Auftrags 
Lieferung von 174 Stück Ausleger für Scheinwerfermontage, 
2,00 m³ entspricht zwei Europaletten 
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Aufteilung in Lose 
Die Angebote sollten wie folgt eingereicht werden: nur für eine 
beliebige Anzahl an Losen
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags 
Lieferung von 174 Stück Ausleger für Scheinwerfermontage, 
2,00 m³ entspricht zwei Europaletten 
Optionen: nein
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung 
Fachkompetente Haendler mit hinreichender Erfahrung
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise  
Der Jahresumsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen und 
die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nach 
Aufforderung verlangt werden.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein 

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100% Preis
Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 11.12.2014
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
17.12.2014, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 17.03.2015

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

434 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Feuerwache 3, Gleueler Straße 
Lieferung Küche Großküchentechnik mit Herd, 
Multibräter, Kombidämpfer, Dunstabzugshaube, 
Spülbereich sowie diverse Edelstahl-Küchenmöbel 
2014-2223-5-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2014-2223-5-q
Verfahrens-/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung - VOL
Zusendung der Unterlagen: Online-FormularAusgabestelle

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 
Öffentlicher Auftrag 
Ort der Ausführung: Berufsfeuerwehr der Stadt Köln, Feuer-
wache 3, Gleueler Straße 223 - 225, 50935 Köln 
Kurze Beschreibung des Auftrags: Lieferung und Montage 
einer Küche aus dem Segment Großküchentechnik mit den 
oben genannten Geräten und Edelstahlschrank- und Unter-
bauelementen. 
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags 
Lieferung und Montage einer Küche aus dem Segment Groß-
küchentechnik mit den oben genannten Geräten und Edel-
stahlschrank- und Unterbauelementen. 
Optionen: nein
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein 
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
http://kw1ua169.verwaltung.stadtkoeln.de/service/onlinedienste/ausschreibungsservice
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Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 08.12.2014
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
15.12.2014, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 13.03.2015
Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt
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Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

01.12.2014 Hauptausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
16.30 Uhr

02.12.2014 Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

02.12.2014 • Ausschuss Kunst und Kultur
• Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln
• Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
• �Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum 

& Fondation Corboud
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
15.30 Uhr

Liegenschaftsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Heinrich-Böll-Saal (Raum-Nr. B 120)
16.30 Uhr

01.12.2014 Bezirksvertretung Lindenthal
Bezirksrathaus Lindenthal
7. Etage, Sitzungssaal im Konferenzzentrum
Aachener Straße 220, 50931 Köln
16.00 Uhr

Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim, 
VHS-Saal, Erdgeschoss, 
Wiener Platz 2a, 51065 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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